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RS OGH 1972/6/5 Bkd1/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1972

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

"Kassiberschmuggel" ist ein schwerwiegendens Disziplinarvergehen, da es jedermann, umsomehr daher einem

Rechtsanwalt, klar sein muß, daß die heimliche Übergabe von Geld oder Gegenständen an einen Gefangenen verboten

ist.
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